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Oberste Finanzbehörden DATUM 4. September 2003 
der Länder 

BETREFF	 Steuerabzug von Vergütungen für im Inland erbrachte Bauleistungen (§ 48 ff. EStG); 
Erteilung von Freistellungsbescheinigungen nach § 48b EStG und Anrechnung des 
Steuerabzugsbetrags in Insolvenzfällen 

BEZUG	 BFH-Beschluss vom 13. November 2002 – I B 147/02 – 
BMF-Schreiben vom 27. Dezember 2002 – IV A 5 - S 2272 – 1/02 – (BStBl I S. 1399) 

GZ IV A 5 - S 2272 b - 20/03 (bei Antwort bitte angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird 
mein Schreiben vom 27. Dezember 2002 - IV A 5 - S 2272 - 1/02 - (BStBl I S. 1399 ff.) zum Steuer­
abzug von Vergütungen für im Inland erbrachte Bauleistungen (§ 48 ff. EStG) aufgrund des o.g. BFH-
Beschlusses wie folgt geändert: 

In Tz. 33 wird der erste Absatz wie folgt neu gefasst: 

Über diese im Gesetz ausdrücklich erwähnten Versagungsgründe hinaus kann auch dann eine Ge­
fährdung des zu sichernden Steueranspruchs vorliegen, wenn z.B. nachhaltig Steuerrückstände be­
stehen oder unzutreffende Angaben in Steueranmeldungen bzw. Steuererklärungen festgestellt werden 
oder der Leistende diese wiederholt nicht oder nicht rechtzeitig abgibt. Gegebenenfalls kann in diesen 
Fällen eine Freistellungsbescheinigung mit einer kurzen Geltungsdauer oder auftragsbezogen erteilt 
werden. Im Rahmen der Verfahren nach der Insolvenzordnung über das Vermögen des Leistenden ist 
die Erteilung einer Freistellungsbescheinigung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. So ist einem 
Insolvenzverwalter, bei dem davon auszugehen ist, dass er seine steuerlichen Pflichten erfüllt, 
grundsätzlich eine Freistellungsbescheinigung auszustellen. Einem vorläufigen Insolvenz­
verwalter mit Verfügungsbefugnis (§ 22 Abs. 1 InsO), bei dem davon auszugehen ist, dass er seine 
steuerlichen Pflichten erfüllt, ist eine Bescheinigung auszustellen, wenn erkennbar ist, dass das Insol­
venzverfahren auch tatsächlich eröffnet wird. Unternehmer bleibt der Inhaber der Vermögensmasse, 
für die der Amtsinhaber (z.B. Insolvenzverwalter) tätig wird (Abschn. 16 Abs. 5 Satz 1 UStR 2000). 

In Tz. 88 wird der zweite Absatz wie folgt neu gefasst und danach ein neuer Absatz eingefügt: 

Steuerabzugsbeträge, die auf Bauleistungen beruhen, die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens aus-
geführt wurden und vor der Insolvenzeröffnung durch den Leistungsempfänger an das Finanzamt 
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Seite 2	 gezahlt wurden, sind auf Steuern anzurechnen, die vor Eröffnung des Verfahrens begründet wurden 
(Insolvenzforderungen nach § 38 InsO). Bei der Anrechnung ist die Reihenfolge des § 48c Abs. 1 
EStG zu beachten. Sofern sich danach keine Anrechnungsmöglichkeiten ergeben, sind die verbliebe­
nen Beträge mit anderen Insolvenzforderungen aufzurechnen (§ 94 InsO). 

Steuerabzugsbeträge, die auf Bauleistungen beruhen, die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens aus-
geführt wurden und nach der Insolvenzeröffnung durch den Leistungsempfänger an das Finanzamt 
gezahlt wurden, sind an die Insolvenzmasse auszukehren (BFH-Beschluss vom 13. November 2002 
- I B 147/02 -). 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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